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— Bekanntmachungen des Bürgermeisters —

Bekanntmachung zur Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters der Stadt Trebbin  
am 04. September 2022

Gemäß § 64 Abs. 3 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes (Bb-
gKWahlG) und § 31 Abs. 2 Satz 2 bis 5 und Abs. 3 der Brandenburgi-
schen Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) mache ich zur Wahl des 
hauptamtlichen Bürgermeisters der Stadt Trebbin am 04. September 2022 
Folgendes bekannt:

I. Tag der Hauptwahl und der etwaigen Stichwahl sowie Wahlzeit
Gemäß des § 74 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 64 Abs. 2 BbgKWahlG hat die 
Landrätin des Landkreises Teltow-Fläming, als zuständige Aufsichtsbehör-
de, am 14. Januar 2022 als Tag für die Hauptwahl des hauptamtlichen 
Bürgermeisters, Sonntag, den 04. September 2022 und als Tag für die 
etwa notwendig werdende Stichwahl, Sonntag, den 25. September 2022 
festgesetzt. Die Hauptwahl und die etwaige Stichwahl finden nach § 43 
BbgKWahlV in der Zeit von 8 bis 18 Uhr statt.

II. Wahlgebiet
Wahlgebiet für die Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters der Stadt 
Trebbin ist die kreisangehörige Stadt Trebbin einschließlich ihrer Ortsteile.

III. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
Hiermit fordere ich gemäß § 31 Abs. 2 Satz 3 BbgKWahlV auf, die Wahl-
vorschläge für diese Wahl möglichst frühzeitig einzureichen. Ergänzend 
hierzu weise ich auf Folgendes hin:

A. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist

1.  Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Vereinigungen, 
Wählergruppen und Einzelbewerbern eingereicht werden (§ 69 
Abs. 1 BbgKWahlG). Daneben können Parteien, politische Vereinigun-
gen und Wählergruppen auch gemeinsam einen Wahlvorschlag als 
Listenvereinigung einreichen (§ 63 i. V. m. § 32 Abs. 1 Satz 1 BbgK-
WahlG). Sie dürfen sich nur an einer Listenvereinigung beteiligen; die 

Beteiligung an einer Listenvereinigung schließt einen eigenständigen 
Wahlvorschlag aus (§ 32 Abs. 1 Satz 2 und 3 BbgKWahlG).

2.  Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig eingereicht wer-
den. Sie müssen gemäß § 69 Abs. 2 BbgKWahlG spätestens bis 30. 
Juni 2022, 12.00 Uhr

 beim Wahlleiter der Stadt Trebbin

 Peter Janke
 Markt 1–3
 14959 Trebbin

 schriftlich eingereicht werden.
 Ich empfehle, die Unterlagen bei mir persönlich abzugeben, um in der 

Vorprüfung mögliche Mängel kurzfristig festzustellen. In diesem Fall 
können die Mängel ohne Zeitverzug durch den Wahlvorschlagsträger 
abgestellt werden.

B.  Inhalt der Wahlvorschläge

1.  Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 5b zu § 33 
Abs. 1 BbgKWahlV eingereicht werden. Sie müssen enthalten:
a)  den Namen, die Vornamen, den Beruf oder die Tätigkeit, den Tag 

der Geburt, den Geburtsort, die Staatsangehörigkeit und die An-
schrift der Bewerberin oder des Bewerbers,

b)  als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereini-
gung den vollständigen Namen der einreichenden Partei oder 
politischen Vereinigung sowie die geläufige Kurzbezeichnung. Der 
im Wahlvorschlag angegebene Name der Partei oder politischen 
Vereinigung muss mit dem satzungsgemäßen Namen übereinstim-
men, den diese im Lande führt,

c)  als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Namen der ein-
reichenden Wählergruppe und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese. Aus dem Namen muss hervorgehen, dass 
es sich um eine Wählergruppe handelt. Der Name und die etwaige 
Kurzbezeichnung dürfen nicht den Namen von Parteien oder politi-
schen Vereinigungen oder deren Kurzbezeichnung enthalten,

d)  als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den Namen der 
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Listenvereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwen-
det, auch diese. Daneben sind die Namen und, sofern vorhanden, 
auch die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Parteien, politi-
schen Vereinigungen und Wählergruppen, anzugeben.

 Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines Einzel-
bewerbers (Einzelwahlvorschlag) darf nur die unter Buchstabe a) 
bezeichneten Angaben enthalten.

2.  Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und Telefonnum-
mer der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauens-
person enthalten. Als Vertrauensperson kann auch die/der Bewerber/
in benannt werden. Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, 
sind nur die Vertrauensperson und die stellvertretende Vertrauens-
person, jede für sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahl-
vorschlag abzugeben und entgegenzunehmen.

3.  Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung 
muss in jedem Fall von mindestens zwei Mitgliedern des für das 
Wahlgebiet zuständigen Vorstandes, darunter der Vorsitzende oder 
sein Stellvertreter, unterzeichnet sein. Der Wahlvorschlag einer 
Wählergruppe muss in jedem Fall von dem Vertretungsberechtigten 
unterzeichnet sein. Die Vertretungsberechtigung ist auf mein Verlan-
gen nachzuweisen. Der Wahlvorschlag einer Listenvereinigung 
muss in jedem Fall von jeweils mindestens zwei Mitgliedern des für 
das Wahlgebiet zuständigen Vorstandes der an ihr beteiligten Partei-
en und politischen Vereinigungen, darunter jeweils der Vorsitzende 
oder sein Stellvertreter sowie den Vertretungsberechtigten, der an ihr 
beteiligten Wählergruppen unterzeichnet sein. Der Wahlvorschlag 
einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers muss von 
dieser/diesem persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein.

4.  Wichtige Beschränkungen
 Jeder Wahlvorschlag darf nur eine/n Bewerber/in enthalten (§ 70 

Abs. 1 BbgKWahlG). Jede/r Bewerber/in darf nur auf einem Wahlvor-
schlag benannt sein (§ 70 Abs. 7 BbgKWahlG). Die/der Bewerber/in 
auf dem Wahlvorschlag einer Partei darf nicht Mitglied einer anderen 
Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag zur Wahl antritt (§ 
63 i. V. m. § 28 Abs. 4 BbgKWahlG).

C. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerber/in

1.  Die Benennung als Bewerber/in auf einem Wahlvorschlag einer Par-
tei, politischen Vereinigung, Wählergruppe oder Listenverei-
nigung ist an folgende Voraussetzungen geknüpft:
a)  Die/Der Bewerber/in muss gemäß § 65 Abs. 2 bis 5 BbgKWahlG 

wählbar sein.
b)  Die/Der Bewerber/in muss durch eine Nominationsversamm-

lung gemäß § 63 i. V. m. § 33 BbgKWahlG bestimmt worden sein.
c)  Die/Der Bewerber/in muss ihrer/seiner Benennung auf dem Wahl-

vorschlag schriftlich zustimmen. Die Zustimmung ist nach dem 
Muster der Anlage 7b zu § 33 Abs. 2 Nr. 1 BbgKWahlV abzuge-
ben.

 Die in Buchstabe a) und c) genannten Voraussetzungen gelten ferner 
für Einzelbewerber.

2.  Zur Wählbarkeit von Deutschen und Unionsbürgern
2.1  Gemäß § 65 Abs. 2 BbgKWahlG sind wählbar alle Deutschen im Sinne 

des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes und auch alle Staatsange-
hörigen anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (Unionsbür-
ger), die
a)  am Tage der Hauptwahl, also am 04. September 2022, das 18. 

Lebensjahr vollendet haben,
b)  in der Bundesrepublik Deutschland ihren ständigen Wohnsitz oder 

gewöhnlichen Aufenthalt haben.

2.2  Ein/e Deutsche/r ist nach § 65 Abs. 3 BbgKWahlG nicht wählbar, 
wenn sie/er 
a)  gemäß § 11 BbgKWahlG vom Wahlrecht ausgeschlossen ist,
b)  infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Be-

kleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt,
c)  von einem Gericht im Disziplinarverfahren zur Entfernung aus 

dem Beamtenverhältnis oder zur Aberkennung des Ruhegehaltes 
rechtskräftig verurteilt worden ist oder

d)  wegen einer vorsätzlichen Tat von einem Gericht zu einer Frei-
heitsstrafe verurteilt worden ist.

2.3  Ein/e Unionsbürger/in ist nach § 65 Abs. 4 BbgKWahlG nicht wählbar, 
wenn sie/er eine der vier für Deutsche genannten Voraussetzungen 
a) bis d) erfüllt oder infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzel-
fallentscheidung im Herkunftsmitgliedsstaat die Wählbarkeit nicht 
besitzt.

2.4  Mit dem Wahlvorschlag ist dem Wahlleiter eine Bescheinigung der 
Wahlbehörde nach dem Muster der Anlage 8b zu § 33 Abs. 2 Nr. 
2 BbgKWahlV einzureichen, dass die/der vorgeschlagene Bewerber/
in wählbar ist. Unionsbürger, die schriftlich ihre Zustimmung zur 
Benennung als Bewerber erklärt haben, müssen mir mit der Beschei-
nigung nach Satz 1 zusätzlich eine Versicherung an Eides statt 
nach dem Muster der Anlage 8c zu § 33 Abs. 2 Nr. 3 BbgKWahlV 
über ihre Staatsangehörigkeit und darüber, dass sie in ihrem Her-
kunftsmitgliedsstaat nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen 
sind, einreichen.

3.  Zur Nomination (Bestimmung) gemäß § 63 i. V. m. § 33 BbgKWahlG
3.1  Die/Der Bewerber/in einer Partei oder politischen Vereinigung 

muss in einer Versammlung, der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts 
im Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder poli-
tischen Vereinigung, in geheimer Abstimmung, bestimmt worden 
sein (Mitgliederversammlung). Dies kann auch durch Delegierte 
geschehen, die von den Mitgliedern (Satz 1) aus ihrer Mitte, in ge-
heimer Wahl, hierzu besonders gewählt worden sind (Delegier-
tenversammlung). Wenn die Partei oder politische Vereinigung im 
Wahlgebiet keine Organisation hat, kann die/der Bewerber/in auch 
durch die für die Wahl zum Kreistag des Landkreises Teltow-Fläming 
wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung 
oder deren Delegierte bestimmt werden.

3.2  Die/Der Bewerber/in einer Wählergruppe muss in einer Ver-
sammlung, der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im Wahlgebiet 
wahlberechtigten Mitglieder der Wählergruppe (Mitgliederver-
sammlung) oder, wenn die Wählergruppe nicht mitgliedschaftlich 
organisiert ist, in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusam-
mentritts im Wahlgebiet wahlberechtigten Anhänger der Wähl-
ergruppe (Anhängerversammlung), in geheimer Abstimmung, be-
stimmt worden sein. Dies kann auch durch Delegierte geschehen, die 
von den Mitgliedern oder wahlberechtigten Anhängern (Satz 1) aus 
ihrer Mitte, in geheimer Wahl, hierzu besonders gewählt worden 
sind (Delegiertenversammlung).

3.3  Die/Der Bewerber/in einer Listenvereinigung muss in einer ge-
meinsamen Mitglieder- oder Delegiertenversammlung, in geheimer 
Abstimmung, bestimmt worden sein; im Übrigen gelten die Bestim-
mungen des § 63 i. V. m. § 33 BbgKWahlG sinngemäß.

3.4  Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerberin 
oder des Bewerbers mit Angaben über die Art, den Ort und die Zeit 
der Versammlung, die Form der Einladung, die Anzahl der erschiene-
nen Mitglieder, Anhänger oder Delegierten sowie das Ergebnis der 
Wahl, ist nach dem Muster der Anlage 9b zu § 33 Abs. 2 Nr. 4 Bbg-
KWahlV mit dem Wahlvorschlag einzureichen (§ 63 i. V. m. § 33 Abs. 
6 Satz 1 BbgK- WahlG). Hierbei haben die/der Leiter/in der Versamm-
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lung und zwei von der Versammlung bestimmte Teilnehmer, an Eides 
statt zu versichern, dass die Anforderungen gemäß § 63 i. V. m. § 33 
Abs. 5 BbgKWahlG beachtet worden sind.

D. Unterstützungsunterschriften

1.  Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften
1.1  Wahlvorschläge von Parteien und politischen Vereinigungen, 

die am 14. Januar 2022 aufgrund eines eigenen Wahlvorschlags im 
Deutschen Bundestag oder im Landtag Brandenburg durch mindestens 
einen im Land Brandenburg gewählten Abgeordneten oder im Kreistag 
des Landkreises Teltow-Fläming durch mindestens einen Kreistags-
abgeordneten oder in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Trebbin durch mindestens einen Stadtverordneten seit der letzten 
Wahl ununterbrochen vertreten sind, sind von dem Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften nach § 70 Abs. 6 BbgKWahlG befreit.

1.2  Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am 14. Januar 2022 
aufgrund eines eigenen Wahlvorschlags im Kreistag des Landkreises 
Teltow-Fläming durch mindestens einen Kreistagsabgeordneten oder 
in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Trebbin durch mindes-
tens einen Stadtverordneten seit der letzten Wahl ununterbrochen 
vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Unterstützungsunter-
schriften befreit.

1.3  Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt ferner nicht für 
Listenvereinigungen, wenn mindestens eine der an ihr Beteiligten 
wenigstens eine der in Nummer 1.1. oder 1.2. genannten Vorausset-
zungen für die Befreiung von diesem Erfordernis erfüllt.

2.  Wichtige Hinweise
2.1  Dem Wahlvorschlag einer Partei, politischen Vereinigung, Wähler-

gruppe, Listenvereinigung, einer Einzelbewerberin oder eines Ein-
zelbewerbers, die/der nicht nach der vorstehenden Nummer 1 von 
dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit ist, sind 
mindestens 36 Unterstützungsunterschriften von wahlberech-
tigten Personen gemäß § 70 Abs. 5 BbgKWahlG beizufügen. Die 
persönliche überprüfbare Unterstützungsunterschrift der wahlberech-
tigten Person ist bei der Wahlbehörde zu leisten. Sie kann auch vor 
einem Notar oder einer anderen zur Beglaubigung der Unterschriften 
ermächtigten Stelle geleistet werden.

2.2  Die Unterstützungsunterschriften sind auf amtlichen Formblättern für 
Unterschriftenlisten nach dem Muster der Anlage 6 zu § 32 Abs. 4 Nr. 
3 BbgKWahlV unter Beachtung folgender Vorschriften zu erbringen:

2.2.1  Die Formblätter für die Unterstützungsunterschriften werden von mir 
auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers sofort bei der 

 Wahlbehörde
 Stadt Trebbin
 Einwohnermeldewesen
 Markt 1–3
 14959 Trebbin
 
 ausgelegt. Bei der Anforderung sind Familienname, Vorna-

men (bei mehreren Vornamen der Rufname oder die Rufnamen 
durch Unterstreichung zu kennzeichnen, die in allen Dokumen-
ten Verwendung finden sollen) und die Anschrift der Bewerberin 
oder des Bewerbers anzugeben. Daneben ist beim Wahlvor-
schlag einer Partei, politischen Vereinigung, Wählergrup-
pe oder Listenvereinigung deren Name und, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese anzugeben. Außer-
dem hat der Wahlvorschlagsträger durch schriftliche Erklärung 

zu bestätigen, dass die Bewerberin oder der Bewerber gemäß  
§ 63 i. V. m. § 33 BbgKWahlG bestimmt worden ist. Dieser schrift-
lichen Erklärung bedarf es nicht, wenn dem Wahlleiter bereits eine 
Ausfertigung der Niederschrift über die Bestimmung der Bewerberin 
oder des Bewerbers vorliegt. Beim Wahlvorschlag einer Listen-
vereinigung sind ferner auch die Namen und, sofern vorhanden, 
die Kurzbezeichnungen, der an ihr Beteiligten anzugeben. Beim 
Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines Einzel-
bewerbers ist die Bezeichnung „Einzelwahlvorschlag“ anzugeben. 
Auf Anforderung der Vertrauensperson oder stellvertretenden Ver-
trauensperson werde ich unter den vorgenannten Voraussetzungen 
auch amtliche Formblätter für die Unterzeichnung des Wahlvor-
schlags vor einem Notar oder einer anderen zur Beglaubigung er-
mächtigten Stelle ausgeben.

2.2.2  Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigungen, Wähler-
gruppen oder Listenvereinigungen dürfen erst nach der Bestim-
mung der Bewerberin oder des Bewerbers nach § 63 i. V. m. 
§ 33 BbgKWahlG unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unter-
stützungsunterschriften sind ungültig.

2.2.3 Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen Wahlvorschlag 
für die Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters unterzeichnen. Hat 
eine Person mehr als einen Wahlvorschlag unterzeichnet, so ist ihre 
Unterstützungsunterschrift auf sämtlichen Wahlvorschlägen ungül-
tig.

2.2.4  Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch die Bewerberin oder 
den Bewerber selbst ist unzulässig.

2.2.5  Neben der Unterschrift sind Familienname, Vorname (bei mehreren 
Vornamen der oder die Rufnamen), Tag der Geburt und Anschrift der 
unterzeichnenden Person anzugeben. Die unterzeichnende Person 
hat sich vor der Unterschriftsleistung auszuweisen.

2.2.6  Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körperlichen Behin-
derung einer Hilfe bei der Unterschriftsleistung bedarf, kann eine 
Person ihres Vertrauens (Hilfsperson) bestimmen, die Unterschrifts-
leistung vorzunehmen; Hilfsperson kann auch ein Bediensteter der 
Wahlbehörde oder der Notar sein. Die Unterschriftsleistung durch 
die Hilfsperson ist auf der Unterschriftenliste zu vermerken.

2.2.7  Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer Behinderung nicht 
in der Lage ist, die Wahlbehörde aufzusuchen, kann auf Antrag die 
Unterstützungsunterschrift durch Erklärung vor einem Beauftragten 
der Wahlbehörde ersetzen. Der Antrag kann bis zum 27. Juni 2022, 
16.00 Uhr, schriftlich bei der Wahlbehörde gestellt werden.

2.2.8 Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unterzeichner auf 
der Unterschriftenliste zu vermerken, dass sie am Tage der Unter-
schriftsleistung im Wahlgebiet wahlberechtigt sind.

2.2.9  Spätester Zeitpunkt für die Leistung einer Unterstützungsunter-
schrift bei der Wahlbehörde und für das Einreichen der Unterschrif-
tenliste bei der Wahlbehörde, sofern die Unterschrift bei einem 
ehrenamtlichen Bürgermeister des Landes Brandenburg, vor einem 
Notar oder bei einer anderen zur Beglaubigung der Unterschrift er-
mächtigten Stelle geleistet wurde, ist der 29. Juni 2022, 16.00 Uhr.

E.  Mängelbeseitigung, Rücktritt von Bewerbern, Änderung und 
Zurückziehung von Wahlvorschlägen

1. Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 30. Juni 2022, 12.00 Uhr können 
Mängel, die sich auf die Benennung der Bewerberin oder des Bewer-
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— Ende des Amtsblattes für die Stadt Trebbin —

bers beziehen, nicht mehr behoben und fehlende Unterstützungsunter-
schriften nicht mehr beigebracht werden. Das gleiche gilt, wenn die/
der Bewerber/in so mangelhaft bezeichnet ist, dass ihre/seine Person 
nicht feststeht.

2.  Die Zurückziehung eingereichter Wahlvorschläge, die Einreichung 
schriftlicher Rücktrittserklärungen von Wahlbewerbern, die Beseiti-
gung von sonstigen Mängeln, die die Gültigkeit eingereichter Wahl-
vorschläge berühren, kann bis zur Sitzung des Wahlausschusses, in 
der über die Zulassung der Wahlvorschläge entschieden wird, erfol-
gen.

F.  Zulassung der Wahlvorschläge

Der Wahlausschuss beschließt am 04.07.2022, 17.00 Uhr im Rathaus der 
Stadt Trebbin, Markt 1–3, Sitzungssaal, 14959 Trebbin, in öffentlicher Sit-

zung über die Zulassung der Wahlvorschläge. Im Übrigen wird auf § 37 
BbgKWahlG und §§ 38 und 39 BbgKWahlV verwiesen.

G. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen

Die für die Einreichung eines Wahlvorschlags erforderlichen Vordrucke 
können ab sofort bei mir angefordert werden.

Trebbin, den 18. Mai 2022

Peter Janke
Wahlleiter der Stadt Trebbin
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Stellenausschreibung 
Bauernmuseum Blankensee
Die Stadt Trebbin sucht frühestmöglich und vorzugsweise zwei 
Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter (m/w/div) für das Bauernmuse-
um Blankensee.

Die Stellen sind unbefristet und umfassen eine wöchentliche 
Arbeitszeit von je 20 Stunden in der Woche. 
Alternativ sucht die Stadt Trebbin eine/einen Mitarbeiterin/ 
Mitarbeiter (m/w/div) für das Bauernmuseum Blankensee. Die 
Stelle ist unbefristet und umfasst eine wöchentliche Arbeitszeit 
von 37 Stunden in der Woche. 
Die Eingruppierung erfolgt in der EG 7 nach dem Tarifvertrag für 
den öffentlichen Dienst (TVöD).

Der Aufgaben- und Verantwortungsbereich umfasst u. a.:
• Besucherservice mit Aufsicht und Kassendienst, einschließlich 

Vor- und Nachbereitungsarbeiten sowie Kassenabrechnung
• Führungen zu Bauernhaus und Ausstellung
• Besucherbetreuung
• Organisation museumspädagogischer Angebote sowie 

Themen führungen
• Planung, Koordination und Mitarbeit bei Sonderausstellungen 

und deren Aufbau
• Mitarbeit bei der Planung und Umsetzung städtischer Veran-

staltungen
• Mitarbeit bei der Umsetzung des örtlichen Tourismuskonzeptes
• Kontrolle der Objekte, Durchführung Pflege- und Reinigungs-

arbeiten im Museum
• Zuarbeit Öffentlichkeitsarbeit (analog und digital)
• Kooperation mit Vereinen und ehrenamtlich Tätigen und 

Pflege der Netzwerkarbeit
• Erarbeitung von Museums- und Sammlungskonzeptionen

Vorausgesetzt wird:
• Abschluss einer anerkannten Berufsausbildung vorzugsweise 

für den o. g. Aufgaben- und Verantwortungsbereich
• mind. zweijährige Berufserfahrung im o. g. Aufgaben und 

Verantwortungsbereich und Interesse an der Museumsarbeit
• Freude am Umgang mit Besuchern aller Altersklassen, Service- 

und Gästeorientierung
• Interesse für Geschichte, Kunst und Kultur
• sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch
• sicherer Umgang am PC, besonders MS Office
• Erfahrung in Öffentlichkeitsarbeit (Social Media, Pflege 

Internet auftritt, Verfassen von Texten)
• gepflegtes, freundliches und sicheres Auftreten sowie eine 

gute Kommunikationsfähigkeit
• Belastbarkeit in Stresssituationen
• Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung
• Engagement, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit
• ausgeprägte Organisationsfähigkeit
• Bereitschaft zu Vertretungs-, Wochenend- und Feiertags-

diensten
• aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ist die gesundheitliche 

Eignung im Hinblick auf die anfallenden Arbeiten (häufiges 
Gehen und Stehen) wünschenswert

Folgende Unterlagen sind einzureichen:
• Nachweis zum Berufsabschluss
• Arbeitszeugnisse oder Nachweise zur geforderten Berufserfah-

rung

Die Einstellung erfolgt vorbehaltlich der Vorlage eines  
eintragungsfreien behördlichen Führungszeugnisses.

Wir bieten einen Arbeitsplatz in einer Kleinstadt mit 13 Ortstei-
len, in einer reizvollen Umgebung gelegen in herrlicher Natur am 
Naturpark Nuthe-Nieplitz, dennoch mit einer sehr guten und 
familienfreundlichen Infrastruktur, direkter Anbindung an die 
Bahn sowie aktivem Vereinsleben.
Die Mitarbeit in einem kollegialen und engagierten Team, 30 Tage 
Jahresurlaub, eine zusätzliche leistungsorientierte Bezahlung, 
betriebliche Altersvorsorge sowie eine Jahressonderzahlung und 
vermögenswirksame Leistungen, abwechslungsreiche und 
verantwortungsvolle Aufgabengebiete mit regelmäßigen exter-
nen Weiterbildungsmöglichkeiten.
Die Stadt Trebbin fördert aktiv die Gleichstellung aller Beschäftig-
ten. Diese Stelle ist gleichermaßen für jedes Geschlecht geeignet. 
Für die Übersendung Ihrer Unterlagen (tabellarischer Lebenslauf, 
Zeugniskopien, Darstellung des beruflichen Werdegangs) nutzen 
Sie bitte die E-Mail-Adresse bewerbung@stadt-trebbin.de. Stellen 
Sie uns Ihre Unterlagen bis zum 27.05.2022 bitte im PDF-Format, 
in einer Datei, nicht größer als 8MB, zur Verfügung.

Erklärung zum Datenschutz:
Im Besonderen machen wir auf die Regelung der ab dem 
25.05.2018 in Kraft tretenden EU -Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) aufmerksam.
Um den in der DSGVO definierten Verpflichtungen gerecht zu 
werden, nehmen Sie bitte die Betroffenenauskunft zur Kenntnis.
Bitte berücksichtigen Sie, dass Sie mit der Übersendung Ihrer 
Unterlagen in die Datenerfassung und Datenverarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit Ihrer Bewer-
bung einwilligen.

Trebbin, 04.05.2022

Thomas Berger
Bürgermeister
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Stellenausschreibung 
Baumpflegekontrolle und Baumpflege
Die Stadt Trebbin sucht frühestmöglich eine Mitarbeiterin/
einen Mitarbeiter (m/w/div) für die Baumpflegekontrolle und 
Baumpflege.

Die Stelle ist unbefristet und umfasst eine wöchentliche Arbeits-
zeit von 39,5 Stunden. Die Eingruppierung erfolgt bis EG 9a nach 
dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), je nach 
Erfüllung der Voraussetzungen.

Der Aufgaben- und Verantwortungsbereich umfasst u. a.:
• regelmäßige Prüfung des Baumbestandes der Stadt Trebbin 

hinsichtlich Verkehrssicherheit sowie Entscheidung zu not-
wendigen Maßnahmen

• regelmäßige Kontrollen zum Zustand der Jungbäume und 
Ermittlung des Pflegebedarfes

• Kontrolle und Abnahme beauftragter Baumpflegemaßnahmen 
sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

• Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Herstel-
lung der Verkehrssicherheit nach Baumkontrollen: Schutz- und 
Pflegemaßnahmen, Fällungen, verantwortlich für die Koordi-
nierung der Maßnahmen

• selbständige Arbeiten am Baumbestand je nach Notwendigkeit 
zur Herstellung der Verkehrssicherheit insbesondere Totholz-
schnitt-ganzjährig

• Mitarbeit bei Baumpflegemaßnahmen des Bauhofes außerhalb 
der Vegetationszeit 

• selbständige Durchführung der Pflege an Jungbäumen
• Mitarbeit bei der Vorbereitung zu vergebener Baumpflegearbei-

ten an Fachfirmen
• Pflege Baumkataster

Vorausgesetzt wird:
• eine abgeschlossene Berufsausbildung als Gärtnermeister/in 

der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau oder Baumschu-
le oder Bachelor Forstwirtschaft oder

• eine abgeschlossene Berufsausbildung zum/zur Gärtner/in, 
zum/zur Landschaftspflegertin oder zum/zur Forstwirt/in oder 
gleichwertige Berufe mit mehrjähriger Berufserfahrungen im 
o. g. Aufgabenbereich

• Berechtigung für das Führen einer Motorkettensäge
• Führerschein Klasse C 1 E oder höher
• Bereitschaft zum Erlangen der Zertifizierung zum/zur Baum 

kontrolleur/in
• Bereitschaft zum regelmäßigen Besuch von Weiterbildungs-

lehrgängen

Wünschenswert sind:
• mehrjährige Berufserfahrung in der Baumpflege und Baum-

kontrolle
• gute botanische Baumkenntnisse
• Nachweise von fachspezifischen Lehrgängen
• Kenntnisse über den Inhalt der Baumkontrollrichtlinie und 

ZTV-Baumpflege
• Rechtliche Kenntnisse insbesondere zum BNatschG, NatSchAG 

Brandenburg, Baumschutzsatzung)

Folgende Unterlagen sind einzureichen:
• Nachweis zum Berufsabschluss
• Nachweis Führerschein Klasse C1 E oder höher
• Berechtigungsschein zum Führen von Motorkettensägen

Die Stadt Trebbin setzt sich für die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie für Frauen und Männer ein.

Die Einstellung erfolgt vorbehaltlich der Vorlage eines eintra-
gungsfreien behördlichen Führungszeugnisses.

Wir bieten einen Arbeitsplatz in einer Kleinstadt mit 13 Ortstei-
len, in einer reizvollen Umgebung gelegen in herrlicher Natur am 
Naturpark Nuthe-Nieplitz, dennoch mit einer sehr guten und 
familienfreundlichen Infrastruktur, direkter Anbindung an die 
Bahn sowie aktivem Vereinsleben.
Die Mitarbeit in einem kollegialen und engagierten Team, 30 Tage 
Jahresurlaub, eine zusätzliche leistungsorientierte Bezahlung, 
betriebliche Altersvorsorge sowie eine Jahressonderzahlung und 
vermögenswirksame Leistungen, abwechslungsreiche und 
verantwortungsvolle Aufgabengebiete mit regelmäßigen exter-
nen Weiterbildungsmöglichkeiten.
Die Stadt Trebbin fördert aktiv die Gleichstellung aller Beschäftig-
ten. Diese Stelle ist gleichermaßen für jedes Geschlecht geeignet. 
Für die Übersendung Ihrer Unterlagen (tabellarischer Lebenslauf, 
Zeugniskopien, Darstellung des beruflichen Werdegangs) nutzen 
Sie bitte die E-Mail-Adresse bewerbung@stadt-trebbin.de. Stellen 
Sie uns Ihre Unterlagen bis zum 10.06.2022 bitte im PDF-Format, 
in einer Datei, nicht größer als 8MB, zur Verfügung.

Erklärung zum Datenschutz:
Im Besonderen machen wir auf die Regelung der ab dem 
25.05.2018 in Kraft tretenden EU -Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) aufmerksam.
Um den in der DSGVO definierten Verpflichtungen gerecht zu 
werden, nehmen Sie bitte die Betroffenenauskunft zur Kenntnis.
Bitte berücksichtigen Sie, dass Sie mit der Übersendung Ihrer 
Unterlagen in die Datenerfassung und Datenverarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit Ihrer Bewer-
bung einwilligen.

Trebbin, 10.05.2022

Thomas Berger
Bürgermeister
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Ausreichende Kita- und Hortplätze  
können nicht mehr warten
In den vergangenen Monaten wurde viel und heftig über die Situati-
on der Kindergarten- und Hortplätze diskutiert. In der Stadt Trebbin 
fehlen derzeit ca. 120 Kindergartenplätze. Es ist zu erwarten, dass 
diese Zahl in den kommenden Monaten noch weiter steigen wird, 
denn die Zahl der kürzlich erteilten Baugenehmigungen für weitere 
Eigenheime lässt den Schluss zu, dass damit auch zusätzliche Kinder 
in die Stadt kommenden werden, die einen Platz in unseren Einrich-
tungen benötigen. Die Situation ist mehr als dramatisch, denn es 
geht ja nicht lediglich um eine „statistische Zahl“ des Mangels.  
Hinter jedem fehlenden Kita-Platz steckt ein persönliches Problem. 
Wenn ein Kind keinen Kita-Platz bekommt, müssen sich die Eltern  
im schlimmsten Fall darauf einstellen, den eigenen Job zeitlich zu 
reduzieren, bzw. ganz aufzugeben. Der damit verbundene Einkom-
mensverzicht insbesondere in der momentanen Krisenzeit hat 
gravierende Auswirkungen. Deshalb ist es wichtig, so schnell wie 
möglich jedem Kind auch einen Kita-Platz anbieten zu können. 

Schon vor drei Jahren wurde entschieden, dass die Zahl der neu zu 
schaffenden Plätze teilweise durch die Stadt Trebbin selbst, und 
andererseits durch das Johannische Sozialwerk e. V. geschaffen 
werden. Dies beruht auf einer Entscheidung des Landkreises über  
den Kita- 
Bedarfsplan. Das Johannische Sozialwerk hat daraufhin ein neues 
Gebäude im Ortsteil Glau errichtet. Die Stadt ist nach dem Kinder- 
gartengesetz verpflichtet, einem freien Träger in einem solchen Fall 
die notwendigen Kosten einer solchen Einrichtung zu erstatten, 
wenn sie nicht selbst eigene Gebäude zur Verfügung stellt. Dazu 
bedarf es einer vertraglichen Einigung zwischen der Stadt und dem 
Kita-Träger über die Höhe der notwendigen Kosten. Leider wurde mit 
dem Bau der Kita begonnen, bevor es zu einer solchen Vereinbarung 
kam, was letztlich zu Recht auf Widerstand stieß. In fast einjährigen 
Verhandlungen konnte erreicht werden, dass am Ende ein Vertrags-
entwurf vorlag, der sich an den notwendigen Kosten orientierte. 
Leider gab es aber weiterhin bei Teilen der verantwortlichen Ent-
scheidungsträger offenbar generelle Vorbehalte zu einer solchen 
Kooperation mit dem Johannischen Sozialwerk, so dass weitere 
kostbare Zeit ins Land ging. Nach nochmaligen Veränderungen an 
der Struktur des Vertragswerkes hat die Stadtverordnetenversamm-
lung dann letztlich den Vertrag am 6. April beschlossen. Damit ist der 
Weg nunmehr frei, 83 zusätzlichen Kindern ab Jahresende einen 

Kindergartenplatz anbieten zu können. Die übrigen 37 fehlenden 
Plätze muss die Stadt durch Erweiterung der vorhandenen  
Einrichtungen sicherstellen. Dazu laufen bereits konkrete Unter- 
suchungen. 

Genauso prekär zeichnet sich auch die Situation bei den Schülerhort-
plätzen ab. Eigentlich war der Neubau eines zentralen Hortes mit 
finanzieller Unterstützung durch das Land Brandenburg vorgesehen. 
Die 7 Mio. Euro Baukosten kann die Stadt Trebbin nicht alleine 
aufbringen, deshalb sollten 90 Prozent aus einem eigens dafür 
geschaffenen Förderprogramm finanziert werden. Fast ein Jahr nach 
Antragstellung erhielt die Stadt zu Beginn des neuen Jahres die 
Information, dass nunmehr doch keine Hortgebäude durch das Land 
gefördert würden. Ich habe der Stadtverordnetenversammlung 
deshalb jüngst eine Entscheidungsvorlage vorgelegt, die die sofortige 
Anmietung von mobilen Modulräumen für die kommenden Jahre 
vorsieht, um so bereits zum Beginn des neuen Schuljahres allen 
Kindern einen Hortplatz anbieten zu können. Mit dieser Lösung  
soll gleichzeitig die angespannte Raumsituation in der Grundschule 
beseitigt werden, wo derzeit mehrere Klassenräume im Rahmen von 
Doppelnutzung sowohl für den Schulunterricht, als auch am Nach-
mittag für den Hortbetrieb blockiert sind. Mit einer solchen Lösung 
könnte die Grundschule wieder über alle benötigten Klassenräume 
alleine verfügen. Außerdem könnte auch das Trebbiner Clauerthaus, 
das zur Zeit ebenfalls wegen der provisorischen Nutzung als Hort-
raum für die Bevölkerung nicht zur Verfügung steht, endlich wieder 
für uns alle genutzt werden. 

Ich wünsche mir, dass jetzt möglichst schnell die Weichen dafür 
gestellt werden können, unseren Kindern ausreichende Betreuungs-
angebote zur Verfügung zu stellen. Letztlich erfüllt die Stadt damit 
nicht nur einen gesetzlichen Auftrag, es ist auch ein wesentlicher 
Beitrag zur Entspannung im Familienleben vieler junger Familien. 

Thomas Berger 
Bürgermeister

Das Ordnungsamt  
der Stadt Trebbin informiert
Der Frühling steht vor der Tür 
und viele machen sich schon 
daran, die Wohnung, das Haus 
und den Garten auf Vordermann 
zu bringen. Leider wird dabei 
aber auch oft der Gehweg oder 
der Rinnstein vor der eigenen 
Tür vergessen. 
Die Stadt Trebbin wird in diesem 
Frühjahr die Fahrbahnen sowie 
die Rinnsteine auf Bundes- und 
Landesstraßen reinigen lassen. 
An allen kommunalen Straßen 
obliegt die Reinigungspflicht für 
Fahrbahnen und Rinnsteine 
dem jeweiligen Anlieger. 

Aus diesem Grund weist die 
Stadt Trebbin nochmals auf die 
Reinigungspflicht der Grund-
stückseigentümer zur regelmä-
ßigen Gehwegreinigung, 
Heckenschnitt und der Straßen-
reinigung insbesondere der 
Rinnsteine hin. 
Demnach sind alle Grundstücks-
eigentümer und Besitzer nach 
der Straßenreinigungssatzung 
der Stadt Trebbin verpflichtet, 
den Gehweg und die Rinne 
entlang ihres Grundstückes zu 
reinigen und von Unkraut frei zu 
halten.

Veranstaltungshinweis
 21. Juni 2022 | Beginn: 18:30 Uhr 
Aula-Abend in der Aula der Goethe Oberschule Trebbin mit  
Trebbiner Schülern der Kreismusikschule TF. 
Eintritt frei. Spenden erwünscht.

Informationen der Stadtverwaltung
Die Türen der Stadtverwaltung sind an den Sprechtagen diens-
tags und donnerstags geöffnet. Für Angelegenheiten im Ein-
wohnermeldeamt ist weiterhin eine Terminvereinbarung nötig. 
Dieser kann telefonisch oder aber über die Homepage der Stadt 
Trebbin vereinbart werden.
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BMK Harz Coop
Versicherungen & Finanzen

Peter Milius
Löwenstr. 02 · 14959 Trebbin · Tel. 033731 / 13378

Private Krankenzusatzversicherung für Arbeitnehmer 
zur Absicherung von Brille, Zähne, Vorsorge und 
Auslandreise sollte Sie zum Nachdenken anregen.

Ich bin bereit, Ihnen bei der Lösung behilfl ich zu sein.
umfassende Beratung / faire Angebote 

•  Maurerarbeiten
•  Pfl asterarbeiten
•  Gartengestaltung
•  Zaunbau
•  Platz- und
   Wegegestaltung

BAU

Meisterbetrieb

Maurer- und Betonarbeiten

Garten- und Landschaftsbau

Inh. Maurermeister Th. Müller
Tel. 03 37 31 - 700 496
Fax 03 37 31 - 700 491
Funk 01 62 - 106 77 60

Baruther Straße 38
14959 Trebbin

Meisterbetrieb
für Haustechnik

Firma Stollin – ein starkes Team!
14959 Trebbin    Zossener Straße 3

Tel. 03 37 31 / 1 52 79 und 8 05 72 · Fax 03 37 31 / 1 58 09
E-Mail: stollin-haustechnik@t-online.de

Internet: www.stollin-haustechnik.de

IMPRESSUM TREBBINER ANZEIGER – AMTSBLATT FÜR DIE STADT TREBBIN
Herausgeber und Verlag: 

Heimatblatt Brandenburg Verlag GmbH, Werftstraße 2, 10557 Berlin
Telefon (030) 28 09 93 45, Fax: (030) 57 79 58 18

E-Mail: redaktion@heimatblatt.de, www.heimatblatt.de
Objektleitung und verantwortlich für den Gesamtinhalt: 

Ines Thomas
Vertrieb: Deutsche Post

Verantwortlich für den Inhalt des Amtsblattes:
Stadt Trebbin, Der Bürgermeister, Markt 1-3, 14959 Trebbin

Telefon (03 37 31) 84 20, Fax: (03 37 31) 84 290, www.stadt-trebbin.de

Die nächste Ausgabe erscheint am 15. Juni 2022
Anzeigen- und Redaktionsschluss ist am 2. Juni 2022.

Kaufe Haus von Privat 
Rentenbasis / Wohnrecht

Tel.: 0331 / 281 298 65

möglich sind:
• Einmalzahlung
• monatliche Rente
• festes Einkommen
• lebenslanges Wohnrecht
•  Unterstützung im 

persönlichen Umfeld

KALLISKE
KAROSSERIE- UND FAHRZEUGBAU GbR

MEISTERBETRIEB
Vertrauenswerkstatt von über 70 namhaften Versicherungen

> Unfallinstandsetzung
> Autolackiererei
> Kfz-Mechanik / Inspektion

Glauer Chaussee 12 • 14959 Trebbin / OT Glau
Tel.: 033731 – 8 00 64 • Fax: 033731 – 1 32 44
www.autoreparatur-kalliske.de

www.facebook.com/autoreparatur.kalliske

> Achsvermessung
> Reifenservice
> Klimaanlagenservice

> Werkstattersatzwagen
> DEKRA-HU Stützpunkt

30
JAHRE

 Junge Familie 
sucht Haushaltshilfe 

für Trebbiner 
Wohnung! 

Kontakt: 0176 231 393 24
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Radverkehrskonzept – Ihre Meinung ist gefragt!
Erste Bürger*innen-Umfrage des Landkreises Teltow-Fläming seit 2. Mai
Wie stellen Sie sich einen 
fahrradfreundlichen Landkreis 
vor? Welche Wünsche oder 
Anregungen haben Sie für neue 
oder alternative Verkehrsver-
bindungen? Wie sollte ein 
attraktives und zukunftsfähiges 
Radverkehrsnetz aussehen?

Antworten auf diese und 
andere Fragen sollen in ein 
Radverkehrskonzept einfließen, 
das der Landkreis gemeinsam 
mit den Kommunen der Region 
auf den Weg bringen will. 
Daran kann man sich seit 2. Mai  
beteiligen. Teilnahmeschluss 
ist der 30. Mai.

Landrätin Kornelia Wehlan: 
„Wir setzen auf Ihre Unterstüt-
zung! Bitte nutzen Sie die 
Möglichkeit, sich in dieser Form 
erstmals aktiv in den Prozess 
einer Entscheidungsfindung 
einzubringen und beteiligen  
Sie sich an der Umfrage!  
Ihre Anregungen sind wichtig, 
damit am Ende ein Radver-
kehrskonzept entsteht, das 
möglichst viele Wünsche und 
Belange berücksichtigt. Nicht 

zuletzt leisten Sie damit auch 
einen aktiven Beitrag zum 
Schutz von Umwelt und Klima, 
denn es zählt jeder Weg, den 
man mit dem Rad absolvieren 
kann.“

Schwerpunkt der Befragung 
sollen vor allem alltägliche 
Wege sein. Dabei geht es z. B. 
um den Erhalt und den Ausbau 
von außerörtlichen Radwegen 
und Abstellanlagen an den 
Übergangsstellen zu Bus und 
Bahn. So kann der Bedarf von 
Pendler*innen oder Schüler*in-
nen besser berücksichtigt 
werden.

Zum Verfahren

Die Beteiligung der Bürgerin-
nen und Bürger aus dem 
Landkreis erfolgt frühzeitig. Sie 
dient dem vom Landkreis 
beauftragten Planungsbüro als 
Grundlage für die Aktualisie-
rung des Radverkehrskonzeptes. 
Die Rückläufe werden doku-
mentiert und fließen als 
Bestandteil in das Konzept ein. 
Das Konzept soll voraussichtlich 

bis Mitte 2023 fertiggestellt 
sein.

Zu den  
Umfrageunterlagen

Der Fragebogen dreht sich um 
das Verkehrsverhalten und die 
Anforderungen der Nutzer*in-
nen speziell im Radverkehr. Es 
gibt auch die Möglichkeit, 
Hauptziele zu benennen, die 
man im Alltag regelmäßig mit 
dem Fahrrad ansteuert bzw. 
dies künftig gern tun würde. 
Teilen Sie bitte auch mit, wo Sie 
sich als Radfahrer*in unsicher 
fühlen oder Unfälle bzw. 
gefährliche Situationen erlebt 
haben. Außerdem sind Ihre 
Anregungen zur Radverkehrsin-
frastruktur und -förderung 
gefragt.

Teilnahme-Möglichkeiten 

Es gibt verschiedene Möglich-
keiten, an der Umfrage teilzu-
nehmen:

1. Online-Umfrage
Um an der Online-Umfrage 

teilzunehmen, nutzen Sie seit 
2. Mai folgenden Link – dann 
erfolgt die Freischaltung :
https://radverkehrskonzept- 
2022.teltow-flaeming.de

Genutzt wird dafür das Umfra-
gesystem LimeSurvey in der 
Version Community Edition. 
Dabei handelt es sich um eine 
freie Software, mit der sich im 
Internet Umfragen durchführen 
lassen. Die Teilnahme erfolgt 
ohne Anmeldung.

2. Auslage in den Rathäusern 
der Kommunen
Die Unterlagen für die Umfrage 
sind auch in den Rathäusern 
Ihrer Kommune erhältlich. Die 
Dokumente sind selbsterklä-
rend. Sie können die Unterlagen 
vor Ort, aber gern auch in Ruhe 
zu Hause ausfüllen. Die Rück-
sendung an den Landkreis 
erfolgt über den Briefkasten des 
Rathauses Ihrer Gemeinde oder 
mittels frankiertem Briefum-
schlag. Bitte achten Sie darauf, 
keinen Absender anzugeben, 
denn der Landkreis will die 
Umfrage anonym halten.

Landschafts-Förderverein Nuthe-Nieplitz-Niederung e. V. informiert

Meine Pflanze – Deine Pflanze – Pflanzentauschbörse!
Am 22. Mai ist es endlich 
soweit: Das NaturParkZentrum 
am Wildgehege „Glauer Tal“ 
lädt zur Pflanzentauschbörse 
ein.
Jeder kann mitmachen und 
selbstgezogene Pflanzen von 
Gemüse und Blumen mitbrin- 
gen. Schnell anmelden und am 
Tauschtag noch einen Tisch und 
Stuhl mitbringen. Und schon 
kann es losgehen.
Besondere Favoriten unter der 
Tauschware sind Pflanzen 
samenfester alter Gemüsesor- 
ten, aus deren Samen die 
nächste Generation gezogen 
werden kann, ohne an Qualität 
einzubüßen. Aber auch „norma-
le“ Gemüsepflanzen, Stauden 
und Blumen werden ihre 
Abnehmer finden.

Die Pflänzchen können zwi-
schen 14 und 17 Uhr entweder 
gegen eigene mitgebrachte 
Pflanzen getauscht oder gegen 
Spende mitgenommen werden.

Ort des Geschehens ist das 
NaturParkZentrum am 
Wildgehege Glauer Tal, 
Glauer Tal 1,
14959 Trebbin OT Blankensee.

Anmeldungen werden unter 
Tel. 033731 700462 oder E-Mail 
an mail@besucherzentrum_
glau.de entgegengenommen.
Die Aktion ist Teil des Ver-
bunds projekts der brandenbur-
gischen Besucherinformations-
zentren und proagro im Netz-
werk Garten-Biodiversität.
Die Veranstaltung wird durch 
das Ministerium für Landwirt-
schaft, Umwelt und Klima- 
schutz des Landes Brandenburg 
(MLUK) sowie durch den 
Europäischen Landwirtschafts- 
fonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raumes (ELER)  
gefördert. 

INFO
www.eler.brandenburg.de
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Der Beirat für Senioren und Menschen mit Behinderungen informiert
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Neues aus der Stadtbibliothek „Hans Clauert“

Aufrufe zu Vielerlei 
Kurzentschlossene erleben am 
20. Mai eine spannende 
Krimi- Lesung, insofern Sie das 
Amtsblatt pünktlich erhielten. 
Kommen Sie gerne in den 
Gasthof „Zum Märkischen Eck“, 
um 20 Uhr startet die Rügen- 
Krimi-Lesung mit Katharina 
Peters. Sie liest aus ihrem 
neuesten Roman UFERMORD. 
Karten reservieren: Bürgerbüro 
(033731/842–0) oder in der 
Stadtbibliothek Hans Clauert 
(033731/80 666). VVK 8 € & AK 
10 € Sollten Sie zuvor speisen, 
melden Sie sich dafür bitte 
zusätzlich im Gasthof an.  

Können Sie helfen? 
Die Stadtbibliothek 
Hans Clauert gehört 
zu Trebbin wie 
andere historische 
Gebäude unserer 
Stadt, zum Beispiel der 
Bahnhof. Die Geschichte 
der Trebbiner Bibliothek geht 
weit zurück, die Aufzeichnun-
gen dazu sind leider rar. Bis 
jetzt ließen sich Hinweise bis 
ins Jahr 1891 zurückführen. 
Durch Umzüge und Co ging die 
Geschichte der Bibliothek etwas 
unter. Lassen Sie uns gemein-
sam die Erinnerungen unserer 
Bibliothek zusammentragen. 
Wer hat alte Benutzerausweise, 
Mahnhinweise, alte Medien 
(die verloren gingen und 
auftauchten) oder Fotos von 
den Standorten der Bibliothek? 
Fragen Sie Verwandte und 
Bekannte! Lassen Sie uns 
gemeinsam vorhandenes 
Material zusammentragen. 
Danke!

Seien Sie bei der 2. Trebbiner 
Dichter-Sammlung dabei. 
Verfasse Dein Trebbin Gedicht! 
Es erfolgt keine Gewinnaus-
schüttung und keine Bewer-
tung einer Jury. 
Bis zum 1. Oktober besteht die 
Möglichkeit, Trebbin-Gedichte 
zu verfassen und bei der 
Stadtbibliothek einzureichen. 
Ziel ist es, seine Stadt und die 
Ortsteile poetisch zu betrach-
ten, wie im untenstehenden 
Gedicht. Vorab Danke für die 
Teilnahme!  

Löwenzahn in Trebbin  
Wo es der Platz erlaubt,  
wächst dieses  
zauberhafte Kraut.  
Gelb glänzt es an grauen Tagen, 
erhellt den Tag  
mit kräftigen Farben!  
Sein Name hat er  
von seinen Zacken,  
eigentlich ist er zu schade  
zum Abhacken.

Beobachte die Trebbiner- 
Löwenzahn-Welt  
bist du dreizehn, bring Dein 
Ergebnis, Bild, Bericht  
bis 30. Mai – danach zählt  
es leider nicht.  
Der NABU startete einen 
Wettbewerb  
die Bibo reicht alles ein, um für 
Trebbin dabei zu sein!

 
Für Sie sind diese Neuen 
im Angebot:  

Hera Lind – 
„Für immer deine Tochter“  
„Paula findet in der Küchen-
schublade das Tagebuch ihrer 
verstorbenen Mutter. Nie hatte 
Anna von ihrer Flucht mit Baby 
Paula aus Pommern nach 

Kriegsende 1945 erzählt.“ Lesen 
Sie das spannende Schicksal. 

Charlotte McConaghy –
„Wo die Wölfe sind“  
„Inti Flynn kommt nach Schott-
land, um Wölfe in den High-
lands wiederanzusiedeln. Als 
Wissenschaftlerin weiß sie, 
dass die wilden Tiere die 
einzige Rettung für die zerstör-
te Landschaft sind. Als Frau 
hofft sie auf einen Neuanfang.“ 
Gelingen ihre Vorhaben?  

Arno Strobel – „Mörderfinder. 
Die Macht des Täters“   
„Fallanalytiker Max Bischoff 
sichtet die Fakten, die Beweis-
last ist erdrückend, aber nichts 
passt zusammen.“ 

Manuel Larbig –
„Mein Wildkräuter-Guide“  
„In diesem Buch erzählt Manuel 
Larbig von Erlebnissen am 
Wegesrand. […] Er zeigt, wie 
man Wildkräuter richtig 
bestimmt und sich damit ganz 
einfach ein leckeres Essen 
zaubert.“  

Lisa Duhm „Sie sind überall. 
Gegen Faschismus in deinem 
Feed“ [Jugend-Sachbuch] 
Du denkst, mit „den Rechten“ 
hast du nichts zu tun? Täusch 
dich nicht, sie sind näher als du 
denkst, denn sie sind überall. 
[…], wenn du gut informiert bist, 
kannst du die Strategie der 
„Rechten“ durchschauen und 
dich gegen sie positionieren.  

Gute Unterhaltung 
wünscht Ihre Stadtbibliothek 

„Hans Clauert“ Trebbin, 
Anika Heyer

INFO
Erreichbarkeit  
 033731 80666 
www.stadtbibliothek-trebbin.de 
bibliothek@stadt-trebbin.de  
instagram: 
Stadtbibliothek_hansclauert 

Öffnungszeiten: 
Dienstag
9:30–12:30+13:30–18:30 Uhr 
Donnerstag
9:30–14:00 Uhr 
Freitag
8:00–14:00 Uhr

 „Hans Clauert“ 
Bibliothek

im Mai

Neuerscheinungen
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Lagerfeuerstimmung in den Ferien  
und spannende Geschichten! 
Ähnlichkeiten, Unterschiede, 
Angst und Teilen – diese 
Themen bewegten die Trebbi-
ner Hortkinder am 11. und  
22. April. Gemeinsam mit der 
Stadtbibliothek führte der ASB 
Hort „Die Gartenkinder“ und 
die Stadtbibliothek Hans 
Clauert Lesungen durch. 
Verschiedenen Alters klassen 
und Gruppen gingen nach und 
nach in die Bibliothek. Am  
11. April drehte sich alles um 
„Ähnlichkeiten und Unterschie-
de“. Am 22. April stand das 
Thema „Angst und Teilen“ auf 
dem Plan.

Frau Heyer, Leiterin der Stadt- 
bibliothek, gestaltete am  
11. April eine interaktive 
Lesung. Das heißt die Kinder 
durften mitmachen. Unter 
anderem hörten die Kids „Eine 
Wiese für alle“ von Hans-Chris-
tian Schmidt/Andreas Német, 
erschienen bei Klett Kinderbuch 
und zu entleihen in der Stadt- 
bibliothek Hans Clauert. Einige 
Textpassagen übernahmen die 
Kinder und trugen sie vor. 
In dem Buch geht es um Ängste 
die auftreten, wenn „Fremde“ 
Teil einer bestehenden Gemein-

schaft werden wollen. Eine 
Horde von Schafen will ein 
anders aussehendes Schaf nicht 
integrieren. Es sucht ihre Hilfe. 
Helfen sie oder schauen sie 
weg? Lest es selbst. 
Nebenbei begleitete die Lesung 
das Knistern eines künstlichen 
Lagerfeuers. 
 
Am 22. April wurde der Lese-
kreis nicht vom Lagerfeuer 
begleitet, da zwischenzeitlich 
Lesern und Leserinnen eine 
Ausleihe ermöglicht sein sollte. 
Frau Heyer las unter anderem 
aus „Spinnenalarm! 
Das große (Spinnen-) Angst-
weg-Buch“ von Nina Dulleck 
erschienen bei Oetinger und zu 
entleihen in der Stadtbibliothek 
Hans Clauert. 
Nach anfänglicher Abneigung 
wurde köstlich gelacht – nicht 
über die Angst, sondern über 
die Lösungen die dieses Buch 
bietet. 
Lest selbst. 

Stadtbibliothek 
Hans Clauert

Zukunftstag  
in der Stadtbibliothek
Kinder und Jugendliche sind 
unsere Zukunft. Daher investie-
ren wir gerne Zeit für Sie. Am 
28. April fand der 20. Zukunfts-
tag für Mädchen und Jungen in 
Land Brandenburg statt. Der Tag 
ist ebenfalls als Girls- und 
Boys-Day bekannt. Er räumt 
Klischees, die manchen Berufen 
anhaften, aus dem Weg. Eure 
Teens können ab der 7. Klasse 
an diesem Tag teilnehmen. Sie 
haben die Möglichkeit unter-
schiedliche Betriebe kennenzu-
lernen, um Einblicke für ihre 
Berufswahl zu treffen. Der 
Zukunftstag hat eine umfang-
reiche Internetseite vorbereitet, 
mit Hinweisen für Schüler/in, 
Eltern, Lehrer/in und Betriebe. 
Dort finden Anbieter zum 
Beispiel Teilnahmebestätigun-
gen. Eltern finden dort einen 
Antrag auf Freistellung, inso-
fern die Schule nicht als „Pro-
jekttag“ daran teilnimmt. Es 
finden sich Hinweise zum Versi-
cherungsschutz, Fotogenehmi-
gung und vieles mehr. Für 
einen Betrieb lohnt es sich 
mehrfach daran teilzunehmen. 
Es lassen sich Einblicke für die 
Kinder und Jugendlichen 
gewinnen. Vertrauen wird 

aufgebaut. Ein Folgepraktikum 
könnte vereinbart werden, um 
später sogar eine Ausbildung 
anzubieten. In der Stadtbiblio-
thek Hans Clauert waren am 
28. April zwei Jugendliche, aus 
einer Rangsdorfer Schule, aktiv. 
Ein Junge und ein Mädchen 
wurden in der Stadtbibliothek 
untergebracht. Ihnen wurde die 
Arbeit der Fachangestellten für 
Medien- und Informations-
dienste nähergebracht. Dazu 
gehört zum Beispiel die Be-
standseinarbeitung und -pflege 
der Bibliotheksmedien. Gemein-
sam bereiteten wir eine Lesung 
am Erzähltheater vor und 
führten sie durch. Die Klasse 1c 
durfte diese Lesung erleben! 
Was macht ihr als Nächstes 
fragte die Stadtbibliothek? „Wir 
kommen wieder!“, sagten die 
Jugendlichen.
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Baumfällung
und 
Baumpfl ege
mit Seilklettertechnik
 Totholzentfernung
 Obstbaumschnitt
 Sturmschaden- 
    beseitigung
 Problemfällung

Mail: info-IundB@web.de
Beuthener Str. 7f / 14959 Trebbin OT Glau

Mobil:    0163 313 53 03

R. Domke
sucht Grundstücke
Bauland, Entwicklungsfl ächen, 

bebaute Grundstücke, 
Waldumwandlungsfl ächen

 Bieten Sie uns alles an!
Maklerfrei, keine Arbeit, keine 

Kosten für den Verkäufer!
 03375 – 92199573

LebensTraum Projekt GmbH
Chausseestraße 9b

15711 Königs Wusterhausen

Andrea Mrosko
Dipl. Betriebswirt
Weidenweg 6
14959 Trebbin/ Blankensee
Fon + Fax: 0 33 731 / 12 34 3
Funk: 0173/ 730 87 65
Email: info@mrosko-immobilien.de
Web: www.mrosko-immobilien.de

Verkauf

Hausverwaltung

Finanzierungsvermittlung 

Immobilieneinwertung – 
und Beratung

& Partner

Ihr Makler vor Ort 
seit 1991

Die neue Generation METABO

Gartenpumpen
+ Leistungsstark!
+ Effi zient!
+ Zuverlässig!
+ Zubehör erhältlich

Paul Hänchen
Berliner Str. 30 | 14959 Trebbin

 033731 15506 | eisen-haenchen.de

Suche 
Mehrfamilienhaus von
Privat ab 500 m²
Wohnfl äche

Tel.:
0331 / 28 12 98 44

Anspruch auf Schallschutz außerhalb  
ausgewiesener Lärmschutzgebiete?

Immer häufiger stellt sich dieser Tage 
das Problem, inwieweit Anwohner des 
neu eröffneten Flughafens Berlin Bran-
denburg Anspruch auf Schallschutz ha-
ben, auch wenn sie außerhalb der im 
Planfeststellungsbeschluss festgesetz-
ten Lärmschutzbereiche wohnen. Nicht 
erst die Querelen um die sogenannte 
„Hoffmann-Kurve“ und die damit im 
Zusammenhang stehenden, teilweise 
eigenmächtigen Änderungen von Flug- 
routen bei Starts und Landungen auf 
dem Flughafen, haben vermehrt zu der 
Frage geführt, ob die entsprechend 
ausgewiesenen Lärmschutzbereiche 
erweitert werden müssen bzw. ob 
nicht weitere Schallschutzmaßnahmen 
notwendig werden. Das Oberverwal-
tungsgericht Berlin-Brandenburg hatte 
sich bereits im Jahr 2014 mit einer 
ähnlichen Fragestellung, verbunden mit 
dem damaligen Flughafen Berlin-Tegel, 
bereits befasst. Tatsächlich ging es 
darum, ob Anwohnern des seinerzei-
tigen Flughafens Tegel Anspruch auf 
geeignete Maßnahmen zum Schutz vor 
Nachfluglärm in Form von sogenannten 
passiven Schallschutz oder auch akti-
ven Schallschutz bzw. auch Anspruch 
auf eine angemessene Entschädigung 
in Geld hätten.
Das Gericht führte hierzu aus, dass 
Ansprüche für sogenannte passive 
Schallschutzmaßnahmen, d. h. etwa 

den Einbau von Schallschutzfenstern 
bzw. die Anbringung weiterer Isolierung 
am Haus, nur mit einer Neufestsetzung 
des Lärmschutzbereichs einhergehen 
können. Seinerzeit hat das Oberverwal-
tungsgericht eine Pflicht zu dieser Neu-
festsetzung verneint, da der Flughafen 
innerhalb einer Frist von 10 Jahren 
geschlossen werden soll. Dies dürfte 
beim Flughafen BER nunmehr anders 
zu beurteilen sein, sodass tatsächlich 
Ansprüche auch hinsichtlich einer Neu-
festsetzung eines Lärmschutzbereiches 
gegeben sein dürften. Das setzt al-
lerdings voraus, dass ein Schallpegel 
erreicht wird, der etwa 60 dB(A) in 
der Nacht erreicht bzw. überschrei-
tet und dies dauerhaft der Fall ist. Ab 
diesem Bereich ist eine erhebliche 
Gesundheitsgefährdung anzunehmen. 
Entsprechende Schallschutzmessun-
gen sollten jedoch amtlich bzw. durch 
öffentlich bestellte Gutachter durch-
geführt werden. Hieran anschließen 
könnten sich auch weitergehende 
Ansprüche auf sogenannten aktiven 
Schallschutz. Damit einhergehend sind 
etwa Verpflichtungen für den Flugha-
fenbetreiber gemeint, andere Flug- 
routen vorzusehen bzw. gegebenenfalls 
auch weitergehende Flugverbotszeiten 
festzulegen.
Dr. Steffen Beilke
SPKW Sobczak & Partner mbB, Zossen

– ANZEIGE –
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AWO-Ortsverein lädt ein: 
30. Mai Tag der Begegnung 
Unser AWO Ortsverein Trebbin 
lädt am 30. Mai und 27. Juni, 14 
bis 16 Uhr zum Tag der Begeg-
nung ins Parkstübchen Park-
str. 30A in Trebbin ein.
Wir freuen uns auf alle Interes-
sierten bei Kaffee, Kuchen und 

Grillwurst in geselliger Runde 
zu plaudern.
Der nächste Termin zum 
Brunch ist am 21. Juni, 
10 bis 13 Uhr.
Anmeldung bei Anja Arend 
unter  015029398377.

Heimatverein Trebbin  
informiert und gratuliert
Wir gratulieren im Monat Mai 
unserem Mitglied Gudrun Giller 
recht herzlich zum Geburtstag.
Wir wünschen ihr Gesundheit 
und alles Gute für die weiteren 
Lebensjahre.
Die nächste Mitgliederver-
sammlung findet am 30. Mai 
um 18 Uhr in der Heimatstube 
statt. Alle Mitglieder sind recht 
herzlich eingeladen.

Desweiteren bieten wir an:
Führung auf dem Clauertrund-
weg, Stadtführungen und Be-
sichtigungstermine auch außer-
halb unserer Öffnungszeiten. 
Terminabsprache unter der 
Tel.-Nr. 033731 32185 oder 
0174 2185547, E-Mail – 
Heinrich.Burkhard@outlook.de

Trebbiner Heimatverein e. V.
Vorstand

Martina Didoff
14959 Trebbin OT Glau-Friedensstadt
Tel. 033731 / 12923, Bismarckstraße 9 

Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 9-13 Uhr

Nur in Ihrem Reformhaus

Schoenenberger 
Naturreine 

Heilpfl anzensäfte
Brennnessel oder Echinacea 

Die Natur ist die 
beste Apotheke

Schon die indianischen Ureinwoh-
ner Amerikas , die die Heilkraft des 
Sonnenhutes (lat. Echinacea) ent-
deckten, haben diese Arzneipfl anze 
ausschließlich in frischem Zustand 
verwendet.
Echinacea bringt eine wirkungsvolle 
Kräftigung des Körpergewebes, so 
dass der Schutz gegen das Eindringen 
von Bakterien verstärkt wird.
Mit der Einnahme von Sonnenhutsaft 
werden die körpereigenen Abwehr-
kräfte mobilisiert. Dies richtet sich 
gegen die unterschiedlichsten Krank-
heitskeime oder schädigende Fremd-
stoffe.
Die Brennnessel hingegen wird zur 
Durchspülungstherapie bei leichten 
Beschwerden der ableitenden Harn-
wege und zur Besserung von leichten 
Gelenkschmerzen eingesetzt. Auch ist 
sie förderlich bei Entschlackungs- und 
Fastenkuren. Nicht umsonst wurde die 
Brennnessel vom Paracelsus e. V. zur 
Heilpfl anze 2022 gekürt.

ANZEIGE

•   bessert 
leichte 
Gelenk-
schmerzen

•   stärkt 
die 
Abwehr-
kräfte
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Das Bauernmuseum informiert

Der besonders frühe Vogel – das „Objekt“ des Monats Mai 
im Bauernmuseum Blankensee
Es ist Mai – und vermutlich 
ahnen Sie es schon: Es ist wieder 
ein Gartenbewohner, den ich 
ihnen als „Objekt des Monats“ 
näherbringen möchte. Nach den 
Schwalben im letzten Jahr, fiel 
die Wahl in diesem Jahr auf 
einen Vogel, der nicht nur in fast 
allen Orten unserer Umgebung 
anzutreffen ist, sondern auch 
regelmäßig als sogenannter 
Halbhöhlen- oder Nischenbrüter 
auf dem Museumsgelände 
nistet. Es ist der Hausrot-
schwanz. Er ist etwas kleiner 
und deutlich zierlicher als ein 
Haussperling. Die Gefiederfarbe 
ist bei beiden Geschlechtern 
eher unspektakulär. Die Weib-
chen sind schlicht graubraun. 
Die Männchen hingegen haben 
in der Brutzeit ein schwarzes 
Gesicht, Kopfplatte und Körper 
sind dunkel-schiefergrau mit 
einem weißen Flügelfeld. Beiden 
Geschlechtern gleich ist aber die 
Färbung der namensgebenden 
Schwanzfedern: Diese ist 
orange-rot, wobei diese Färbung 
bei Männchen im namhaften 
Prachtkleid stärker ausgeprägt 
ist, wie auf dem von Wolfgang 
Suckow aus Lüdersorf zur 
Verfügung gestellten Foto 
eindrucksvoll zu sehen ist. Damit 
sind die Männchen des Hausrot-
schwanzes zwar durchaus 
auffälliger gefärbt als ihre 
Weibchen, allerdings wirken sie 
im Vergleich zu den weitaus 
farbenfroheren nahen Verwand-
ten, den viel selteneren Garten-
rotschwänzen (laut Atlas 
deutscher Brutvogelarten gibt es 
in Deutschland 800.000 – 1,1 

Mio. Reviere des 
Hausrotschwanzes, 
wobei der Gartenrot-
schwanz lediglich auf 
67.000 – 115.000 
Reviere kommt) doch 
eher dezent. Viel mehr 
fallen diese munteren 
Vögel durch ihr 
lebhaftes Erschei-
nungsbild auf: Ständig 
in Bewegung, kann 
man sie vor allem auf 
Hartdächern – also 
nicht so sehr auf dem 
Reetdach von Bauernhaus und 
Scheune – entdecken, aber auch 
auf Mauern, gepflasterten 
Flächen – ja eigentlich überall 
dort, wo „steiniger“ Lebensraum 
oder zumindest spärliche 
Vegetation zu finden ist. Damit 
ist der Hausrotschwanz – wie 
alle anderen ihnen zuvor 
vorgestellten Vögel – ein 
sogenannter Kulturfolger. Sein 
ursprünglicher Lebensraum ist 
das Gebirge. In unsere norddeut-
schen Niederungen hat er sich 
erst mit zunehmender Be- bzw. 
Zersiedlung der Landschaft 
vorgewagt, vor allem seit Stein 
und Beton als Baustoffe verwen-
det werden. Interessant ist ein 
Blick auf die Verbreitungskarte. 
Vor allem in den Ballungszent-
ren, z. B. Ruhrgebiet, Berlin, Ham-
burg, Bremen, Hannover, also in 
den „Betonwüsten“, ist die 
Dichte der Reviere unseres 
Hausrotschwanzes besonders 
groß. Ziemlich sicher kann man 
daher sagen, dass die ersten vier 
oder fünf Generationen der 
Bewohner unseres Bauernhau-

ses zwar eine heute nicht mehr 
vorstellbare Biodiversität 
erlebten, allerdings wohl nie in 
ihrem Leben einen Hausrot-
schwanz gesehen oder gehört 
haben. Apropos gehört – sonder-
lich lieblich ist der Gesang des 
Hausrotschwanzes nicht. 
Gewisse Parallelen mit Passagen 
des rauen Gesangs der Rauch-
schwalbe kann man erkennen. 
Dafür ist er aber besonders früh 
am Tage zur Stelle. Abgesehen 
von der Nachtigall und dem 
schon erwähnten verwandten 
Gartenrotschanz, ist unser 
Themenvogel der Erste. Wenn 
Kunstlicht, wie in Siedlungen 
überall üblich, dazukommt, 
beginnt der Gesang sogar oft 
deutlich vor Mitternacht und 
dauert entsprechend an. Da dort 
Nachtigall und Gartenrot-
schwanz nicht oder nur sehr 
selten vertreten sind, kann man 
eigentlich festhalten, dass im 
urbaneren Lebensraum der 
Hausrotschwanz den Tag 
beginnt! Seine Nahrung besteht, 
das verrät schon die Form seines 

recht filigranen Schna-
bels, als Mitglied der 
Familie der Fliegen-
schnäpper, aus verschie-
denen Insekten. Dies 
bedeutet auch, dass uns 
der Hausrotschwanz 
eigentlich, aufgrund des 
winterlichen Nahrungs-
mangels, als Zugvogel im 
Winter verlässt. Aber: 
Klimawandel und milde 
Winter animieren den 
kecken Gesellen, teilweise 
schon in unseren Breiten-

graden zu überwintern bzw. sein 
Zugverhalten zum sogenannten 
Teilzieher zu ändern, also nicht 
etwa die Segel zu streichen, 
sondern „in greifbarer Nähe“, so 
wie es die Witterung zulässt, zu 
überwintern, um wiederkeh-
rend zur rechten Zeit vor Ort zu 
sein. So ähnlich, liebe Leserinnen 
und Leser, geht es auch mir: Ab 
diesem Frühjahr bin ich im 
Rathaus der Stadt Trebbin tätig, 
wobei das Museum weiterhin in 
meinen Zuständigkeitsbereich 
fällt. Für ihre Aufmerksamkeit 
über die letzten 5 Jahre betref-
fend unserer Reihe „Objekt des 
Monats“ sowie ihr Interesse an 
unserem Bauernhaus-Museum 
danke ich Ihnen. Ich wünsche 
Ihnen alles Gute, bleiben Sie 
weiterhin dem Museum, den 
Kulturveranstaltungen im 
Allgemeinen und den zukünfti-
gen Aktivitäten unserer Stadt 
nebst Ortsteilen, mit seinen 
vielen Idealistinnen und 
Idealisten, Unterstützerinnen 
und Unterstützern, gewogen. 
Herzliche Grüße und bis dem-
nächst in einem neuen, span-
nenden Zusammenhang.

Ihre Carola Hansche

INFO
Bauernmuseum Blankensee
 033731–800 11
Detaillierte Infos zu unseren 
Angeboten und aktuellen 
Öffnungszeiten unter:
www.bauernmuseum- 
blankensee.de
Instagram & Facebook
Einfach mal reinschauen …
Bauernmuseum Blankensee
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Reise in die Ukraine – Erinnerungen an Kiew
Der Krieg in der Ukraine und 
die Bilder von der nun total 
zerstörten Stadt Kiew haben 
Erinnerungen geweckt an diese 
wunderbare, historisch sehr 
alte Stadt. Ich schreibe es auf, 
damit wir die Zusammenhänge 
– geschichtlich und geografisch 
– verstehen können! /Hilfe 
dazu habe ich mir bei Wikipedia 
geholt./

In den 70er-Jahren reiste ich 
mit einer Gruppe Russisch- 
Kolleginnen nach Kiew. Wir 
waren Mitglieder der „Fach-
kommission Russisch“ im Kreis 
Luckenwalde. Unsere Leiterin 
hatte diese Reise ausgesucht 
– nicht per Flugzeug, sondern 
im Schlafwagen/später ging es 
dann weiter, auch per Zug,  
nach Moskau! 

Wir versprachen uns von dieser 
Art des Reisens unterwegs viel 
sehen zu können und natürlich 
auch kleine Erlebnisse unter-
wegs. Um viel sehen zu können, 
saßen wir auf den herunterge-
klappten Betten gemeinsam in 
einem Abteil. Ab und zu kam 
der Zugbegleiter durch und bot 
uns aromatischen Tee an. Man 
konnte sich auf den Gang 
setzen und in die andere 
Richtung sehen, da unter jedem 
Fenster ein Klappsitz war.

Wir wurden wirklich nicht 
enttäuscht – weit war es ja 
nicht bis zur polnischen Grenze 
und die Passkontrolle verlief 
problemlos. Schließlich waren 
wir sozialistische Brudervölker! 

Auf jedem größeren Bahnhof in 
Polen boten alte Frauen – später 
auch auf sowjetischem Gebiet 
– einen Imbiss am Fenster an. 
In Warschau hatten wir einen 
kleinen Aufenthalt, blieben 
aber im Zug. Je östlicher wir 
kamen, desto weniger Städte 
gab es, nur kleinere Orte!

Vorher hatten wir keinerlei 
Ahnung, wie lange man mit 
dem Zug benötigt, um durch 
Polen zu kommen! Polen 
besteht in Richtung russische 
Grenze aus Birkenwäldern und 
ist da nur recht dünn besiedelt!

Das erste Erlebnis war die 
Grenzstation Brest. Der Zug 
wurde „umgespurt“, weil in der 
damaligen Sowjetunion eine 
andere Spurbreite verwendet 
wurde. 

Das „Umspuren“ verfolgten wir 
vom Bahnsteig aus: die Wag-
gons wurden per Hydraulik 
hochgehoben; die alten „Unter-
sätze“ zurückgerollt, die neuen 
Radkonstruktionen kamen – an 
Seilen festgebunden – hinter-
her!. So, wie die Waggons in die 
Höhe gingen, ging es wieder 
hinunter; die Räder wurden 
festgeschraubt – fertig war die 
Arbeit!

Auf neuer Spurbreite waren wir 
ja schon auf sowjetischem 
Territorium; vor der Abreise 
erfolgte die Pass-Kontrolle und 
dann kam eine „Gesund-
heits-Kontrolleurin“! Sie ließ 
sich unser mitgenommenes 
Obst zeigen; wir mussten alles 
wegwerfen; da könnte unbe-
kanntes Ungeziefer mitgekom-
men sein – wurde begründet!

Immer weiter ging es; auch hier 
riesige Birkenwälder, ab und zu 
mal ein einsames Gehöft. 
Ortschaften kündigten sich 
durch sogenannte Vorwerke an. 
Ein bis zwei solcher Gehöfte – 
plötzlich kam ein kleiner 
Bahnhof, durch welchen wir 
durchrauschten!

Zur Nacht wurde die Lehne der 
unteren Sitzbank zum Oberbett; 
das bewerkstelligte nach und 
nach der Waggon-Schaffner. Da 
wir sechs Frauen waren, 
verteilten wir uns auf unsere 
drei Abteile zum Schlafen. 

Wir bekamen gar nicht mit, 
dass unser Zug nicht mehr 
gradlinig westwärts fuhr, 
sondern in Richtung Süden, zur 
Ukraine hin. 

In Kiew angekommen, begaben 
wir uns sofort in das gebuchte 
Hotel, das in der Nähe vom 
*Kreschttschatik* – der Pracht- 
straße Kiews – lag. Das Beson-
dere an sowjetischen Hotels: es 
saß auf jeder Etage eine *Dje-
schurnaja* – eine Diensthaben-

de – an einem Schreibtisch 
platziert so, dass sie zu allen 
Fluren hin freie Sicht hatte.

Es war Mai, die Kastanien 
blühten in zwei Reihen auf der 
schönsten Straße Kiews; viele 
Menschen flanierten dort, 
saßen draußen vor den Cafés 
und wir konnten damals noch 
nicht ahnen, dass 2022 diese 
Straße sowie die gesamte Stadt 
zerstört werden würde – so 
sicher schien uns – die ja Krieg 
noch erlebt hatten – der 
Frieden!

Kiew hatte viele wunderschöne 
Kathedralen – die schönsten 
waren die *Desjatynnaja* von 
989 und die *Sophienkathedrale*. 
Geschmückt waren alle Kathed-
ralen mit Mosaiken und Fresken, 
sowie mit Ikonen; byzantinische 
Kunst war das Vorbild.

Bei Führungen wurde uns 
ausführlich die Geschichte der 
*Kiewer Rus* erzählt: Seit dem 
8. Jh. fuhren skandinavische 
Fernhändler die Flüsse Dnepr 
und Don entlang auf dem Weg 
ins Byzantinische Reich. Die 
Stadt Kiew lag direkt auf dieser 
Handelsroute. Diese Stadt 
wurde 882 von dem Feldherrn 
Oleg erobert. Dieser kämpfte für 
seinen adligen Herren Rjurik; 
den Begründer der *Ruriken-Dy-
nastie.*/Diese Dynastie regierte 
Russland bis 1598./

Rjuryk lebte zur Zeit der Erobe-
rung Kiews noch in Nowgorod, 
das er 862 eroberte. Nach der 
Einnahme Kiews verlegte Rjurik 
den Sitz seiner Hauptstadt nach 
Kiew. Ab jetzt konnte er den 
gesamten Handelsweg zwi-
schen Ostsee – wo die Nord-
männer ankamen – und 
Schwarzem Meer kontrollieren. 

Um diese Hauptader des 
Handels wuchs allmählich der 
gesamte Staat – die *Kiewer 
Rus*; sie wurde auch *Altrussi-
sches Reich* genannt. 

Dieses Reich umfasste schließ-
lich nun alle ostslawischen 
Gebiete von der Ostsee und 
dem Weißen Meer im Norden. 
Im Westen grenzte die Kiewer 

Rus an die baltischen Stämme 
und Polen – im SW erstreckte 
sich der Einflussbereich der 
Kiewer Fürsten bis an das 
Schwarze Meer. Zum östlichen 
Nachbarn wurde das Reich der 
*Wolgabulgaren*! 

Es war ein mittelalterliches, 
alt-ostslawisches Großreich, das 
als Vorläufer der heutigen 
Staaten Russland + Ukraine + 
Belarus bis zu seinem Zerfall 
nach 1132 – infolge Erbstreitig-
keiten – Bestand hatte!

Die Adligen der Kiewer Rus 
stellten zunächst den Großteil 
der Regierungs-, Händler- und 
Kriegerschicht des Staates. Die 
dominierende Sprache war 
slawisch. Unter der Herrschaft 
*Wladimir des Heiligen* 
erfolgte 988 der Übertritt zum 
othodoxen Glauben. Nach 
Aufnahme des Christentums 
verschwanden nach und nach 
die hölzernen Bauten; es 
begann nach dem Vorbild 
Byzanz´ der Bau von steinernen 
Kirchen.

In Kiew haben wir uns gewun-
dert über die gelegentlich 
anderen Schriftzeichen und 
auch über manche seltsam 
ausgesprochene Worte; in der 
Schule hatten wir gelernt, die 
russische Sprache sei die 
einzige in allen Sowjetrepubli-
ken! Dort ist mir ein „Licht 
aufgegangen“, dass es wohl ein 
Ziel war, die nationalen Merk-
male in den Sowjetrepubliken 
verschwinden zu lassen, aber 
auch, dass die Menschen in den 
Sowjetrepubliken sich ihre 
eigene Sprache und Schrift 
erhalten wollten! 

Im damaligen Kiew wurde uns 
empfohlen, wir sollten unbe-
dingt auf die Höhen am Dnepr 
steigen – denn von da aus 
konnte man herrlich auf den 
Verlauf dieses großen Flusses 
sehen! Die gesamte Reise war 
ein wunderbares Erlebnis mit 
vielen neuen Erkenntnissen; 
und nun ist diese Stadt mit 
ihren Kunstschätzen und ihrer 
uralten Kultur barbarisch 
vernichtet worden!

Hella Strüber
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Wonnemonat Mai ist klassischer Monat für Balkon- und Kübelpflanzen 
Gartentipps von Gärtnermeister Wießner aus dem Rosengut Langerwisch

Der Wonnemonat Mai ist der klassi-
sche Monat für Balkon- und Kübel-
pflanzen. In den Gärtnereien und 
Gartencentern ist die Aus-
wahl an Sommerflor riesig 
und sorgt bei manchem 
Blumenfreund für die be-
rühmte Qual der Wahl. Im-
mer häufiger finden dann auch 
ein- und mehrjährige Kletterpflanzen 
ihren Weg auf Balkone und Terrassen. 
Dort spenden sie Schatten, Privatsphä-
re und sorgen mit ihrer unbändigen 
Blühfreude für echtes Urlaubsfeeling.
Auch auf der Landesgartenschau in  
Beelitz wird eine Kletterkünstlerin 
die Besucher verzaubern. Eine pinke 
Schwester der klassisch orangenen 
‚Schwarzäugigen Susanne‘ (Thunber-
gia alata) wird das LAGA-Top(f)model 
2022. „Beeladonna, „Beelitzima“ oder  
„Beelitzer Pünktchen“? Ihr Name wird 
erst am 23. April nach einer öffentli-
chen Wahl verkündet. Freuen darf man 
sich auch auf ihre zahlreichen pinken 
Blüten und den kräftigen Wuchs. Ob-
wohl sie nur einjährig ist, kann man 
sich mit dieser Kletterpflanze nicht 
nur einen hervorragenden Sichtschutz, 
sondern auch eine tolle Pflanzsäule 
kreieren. Solch eine Pflanzsäule ist ein 
tolles Highlight auf der Terrasse oder 
auf dem Balkon; und im Vorgarten sorgt 
sie für eine farbenfrohe Begrüßung. 

Passende Obelisken gibt es aus Metall 
oder Weidengeflecht im gärtnerischen 

Fachhandel. Sie können auch drei 
Bambusstäbe in Form eines 

kleinen Dreiecks zueinander 
laufen lassen und oben zu-
sammenbinden. Wenn Sie 

den Pflanzturm in einem Kübel 
wachsen lassen möchten, sollte 

dieser ca. 35 cm Durchmesser haben 
und mit drei Pflanzen bestückt werden. 
Achten Sie wie immer bei Kübelpflan-
zungen darauf, dass überschüssiges 
Wasser ablaufen kann und bedecken 
Sie den Boden des Kübels großzügig 
mit einer Drainageschicht aus Blähton.
Weitere Einsatzmöglichkeiten des 
LAGA Top(f)models sind Ampel- oder 
Balkonkastenbepflanzungen. Denn fin-
det sie keine Kletterhilfe vor, lässt sie 

sich sprichwörtlich „hängen“ und bildet 
einen beeindruckenden Blütenteppich.
Ebenfalls beliebte einjährige Kletter-
freunde sind die blaue Trichterwin-
de, Glockenrebe, Wicke, Sternwin-
de, Kapuzinerkresse, Feuerbohne 
oder die Mittelmeerbewohner weißer 
Jasmin und Dipladenia. Alle diese 
Pflanzen werden Sie mit ihrer Blüh-
freude begeistern. Natürlich gibt es 
diese nicht ganz gratis: einen schönen 
sonnigen Standort, humoses Substrat, 
ausreichende Bewässerung und eine 
sehr gute Nährstoffversorgung sind die 
Voraussetzungen, dass sie ihre Pracht 
auch wirklich entfalten können und 
ihren Maximalwuchs von 2–3 m Länge 
erreichen.
Für einen längeren festen Standort 
kommen auch mehrjährige Kletter-

pflanzen in Frage. Die beliebte Cle-
matis punktet mit einer großen Farb- 
und Blütenvielfalt, die sich teils im 
Frühling, teils auch im Sommer zeigt. 
Einzelne Sorten können deutlich über 
4 Meter groß werden. Das Wichtigste 
bei Clematis: Sie wollen keine Sonne 
„am Fuß“, gedeihen aber auch nicht im 
reinen Schatten. Wilder Wein wird 
oft zur Fassadenbegrünung genutzt 
und erreicht Höhen von bis zu 12 Me-
tern. Die unscheinbaren Blüten sind 
bei Wildbienen sehr beliebt, die Wein-
trauben bei Gartenvögeln. Das High-
light ist natürlich das leuchtend rote 
Blätterkleid im Herbst. Beim Hopfen 
hat eine Dresdner Jungpflanzenfirma 
mit „Hops“ eine interessante Neuheit 
in den Markt gebracht. Er wächst an 
einem Gerüst oder Draht sehr schnell 
zu einem tollen Sichtschutz oder Wand-
begrünung heran. Am Ende der Saison 
können die Ranken mit den hübschen 
Blütendolden abgeschnitten und für flo-
rale Deko verwendet werden. Wichtig 
ist es, Ausläufer zu entfernen oder den 
Wurzelbereich von vornherein zu be-
grenzen, sonst breitet sich die Pflanze 
sehr stark aus.
Weitere empfehlenswerte mehrjährige 
Kletterpflanzen mit tollen Blüten sind: 
Blauregen (Wisteria), Kletterhortensie, 
Trompetenblume, Geißblatt und natür-
lich Kletterrosen.

 
Gartentipp 

Mai

ANZEIGE
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DB REGIO EMPFIEHLT: STREIFZUG MIT DER APP „DB AUSFLUG“

Treidelpfad zur Klosterruine
VON GREIFSWALD IN DAS FISCHERDORF WIECK 

An der Mündung des Flusses 
Ryck in den Greifswalder Bodden 
liegt das beschauliche Fischer-
dorf Wieck, das unter Denkmal-

schutz steht. Seit mindestens 1248 
fahren hier die Fischer hinaus zum Fang. 
Seinen besonderen Charme konnte sich 
der Ort mit den reetgedeckten Fischerka-
ten, den im Wasser schaukelnden Booten 
sowie vielen gemütlichen Cafés und 
Fisch restaurants bis heute bewahren. 

Ganz in der Nähe des Wiecker Hafens 
liegt der Ursprung der Universitäts- und 
Hansestadt Greifswald: die Ruine des 
1199 gegründeten Zisterzienserklosters 
Hilda, später Eldena. Die Gemälde Caspar 
David Friedrichs machten das Motiv 
international bekannt.

Diese Idylle erreichen Spaziergänger 
vom Museumshafen Greifswald über 
einen fünf Kilometer langen Treidelpfad, 
immer am Ufer des Rycks entlang. 
Insgesamt legen Sie auf dieser Tour mit 
Besichtigung von Wieck und Eldena gut 
zehn Kilometer zurück. Wenn Sie vom 
Endpunkt aus auch den Rückweg zum 

Bahnhof zu Fuß antreten möchten, 
müssen Sie noch einmal sechs Kilo-
meter hinzu rechnen.

Größter Museumshafen 
Deutschlands

Gehen Sie über den 
Bahnhofsplatz in die „grüne 
Lunge“ von Greifswald 
hinein. Nach Abbau der 
Befes tigungsanlagen ab 
1782 wurde der Stadtwall 
zur Promenade unter 
Bäumen – ein Zeugnis der 
Gartenbaukunst im 
18. und 19. Jahrhundert. 
Am Ende der Wallanlagen 
erwartet Sie dermit 
rund 50 historischen 
Schiff en größte Museums-
hafen Deutschlands. 
Schoner, Schlepper und 
Barkassen zu beiden 
Seiten des Flusses Ryck 
erinnern an die Blütezeit 

der Segelschiff fahrt im 19. Jahr hundert. 
Nun folgen Sie der Hafen straße, die in 

den alten Treidel pfad am 
Flussufer übergeht, 

insgesamt gut vier 
Kilometer gen 
Osten. Am Ende 
kommen Sie zur 
historischen 
Holzklappbrücke, 
die die beiden vom 
Ryck getrennten 
Ortsteile Wieck und 
Eldena verbindet 
und die Durchfahrt 
in den Museumsha-
fen regelt. Noch 
heute werden die 
über 13 Meter langen 
Klappen von Hand 
bedient.

Schlendern Sie über 
die Brücke auf die 
Wiecker Hafen-
seite mit den pittores-
ken Reetdachhäusern 

Foto: Martin Flögel

Treidelpfad
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und ehrwürdigen Kapitänsgebäuden. 
Spazieren Sie bis zur äußeren Hafenmole 
für einen traumhaften Blick über den 
Greifswalder Bodden. 

Der Rückweg führt Sie schließlich zur 
Pfarrkirche Greifswald-Wieck. Sehens-
wert im Inneren sind die Mehmel-Orgel, 
die Kanzel und die Schiff smodelle, die 
an die Seefahrer tradition erinnert, die 
den Ort Wieck jahrhundertelang prägte.

Lebendige Tradition 
des Fischfangs

Folgen Sie der Kirchstraße zurück zur 
Dorfstraße, die Sie über die Holzbrücke 
in den Ortsteil Eldena bringt. Kutter und 
Bootshäuser zeugen von der bis heute 

lebendigen Tradition des 
Fischfangs. Das Ergebnis 
dieser Arbeit – schmackhafte 
Scholle, Zander, Hering und 
vieles mehr – serviert man 
Ihnen fangfrisch zubereitet 
in den urigen Fischrestau-
rants.

Wenn Sie die Tour an-
schließend frisch gestärkt 
fortsetzen, gelangen Sie zu 
verwunschenen Über-
bleibseln aus längst vergan-
gener Zeit, zur Klosterruine 
Eldena. Ihre Überreste 
sind eingebettet in eine 
Parkanlage mit altem 
Baumbestand, darunter 
180-jährige Eichen. Den 
Haupt akzent der Ruine 
bildet die imposante West-
fassade der ehemaligen 
Klosterkirche mit der hohen 

spitzbogigen Fensteröff nung. Heutzutage 
bilden die Klosterruine und der sie 
umgebende Park ein beliebtes 
Naherholungs gebiet, Wahrzeichen der 
Stadt und Kulisse für Filmaufnahmen 
und verschiedenste Veranstaltungen. Im 
Sommer fi nden regelmäßig Theaterauf-
führungen, der Eldenaer Klostermarkt, 
das Jazzfestival „Eldenaer Jazz Evenings“ 
sowie weitere Konzerte und Events statt.

Entlang der Wolgaster Straße und 
über den Studentensteig geht es zurück 
zur Holzbrücke. Kurz davor legen die 
Dampfer MS Stubnitz und MS Breege 
zur Rückfahrt in den Museumshafen 
Greifswald ab. Alternativ bringt Sie die 
Buslinie 2 in rund 20 Minuten zurück 
zum ZOB am Bahnhof Greifswald.

TIPPS FÜR DEN AUSFLUG

Wer etwas mehr Zeit eingeplant 
hat, der kann von der Klosteranlage aus 
einen Abstecher zum Nachbau der 
Bockwindmühe Eldena machen. 
Sie wurde in der ersten Hälfte des 
18. Jahrhunderts errichtet. 
In den 1930-er Jahren wurde der Betrieb 
eingestellt. Die Bockwindmühle verfi el in 
den folgenden Jahrzehnten zusehends 
und brach 1972 endgültig zusammen. 

Dank der Bemühungen des Förderverein 
Eldenaer Mühle e. V. konnte im Jahre 
2002 die Einweihung eines Mühlennach-
baus gefeiert werden. Von Mai bis 
September ist dieser sonntags von 11 bis 
13 Uhr für Besucher:innen geöff net. 
Individuelle Termine können telefonisch 
unter h    03834 842380 vereinbart 
werden.

TICKET-TIPP

Mit dem STADT-LAND-MEER-TICKET 
geht es für 38,50 Euro nach Greifswald 
und auch wieder zurück. Das Ticket 
gilt pro Strecke an jeweils zwei aufeinan-
derfolgenden Tagen – Zwischenstopps 
sind also möglich. Außerdem fahren bis 
zu drei Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren 
in Begleitung kostenlos.

bahn.de/brandenburg

Foto: Greifswald Marketing GmbH / Gudrun Koch

Klosterruine Eldena

Foto: Greifswald Marketing GmbH / Gudrun Koch

Fangenturm

APP DB AUSFLUG

� handverlesene Touren durch 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Sachsen und darüber hinaus  

� Wander-, Rad- und Kanutouren, 
Stadtrundgänge, Badespaß und mehr

� inklusive individueller Anreiseinfos, 
immer aktuell

� Filtern nach Aktivität, familienfreund-
lich, barrierefrei u. v. m.

� Orientierung per Offl  ine-Karte
� Events in Brandenburg
� Routing zu Events und Sehenswürdig-

keiten 

Gleich herunterladen 
im Google Play Store 
bzw. App Store 
und weitersagen!
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Frank Schulze Geschäftsführer

Tel. 033731 32500
Fax 033731 323189
Mobile 0173 5759291

Bahnhofstr. 13
14959 Trebbin

www.adt-trebbin.de
info@adt-trebbin.de


